
~~I ~1Z~~ 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7ll7/l-Pr 1/91 

An den 

II -325~der Beibgcn zu den Stenoßrap!'!::~hcn Proto!~o!!cn 
des Nationalrates XVlll. Ges;tzi~bungsperjode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

/flH-\q lAB 

1991 -09- 06 
zu ;('3~'l IJ 

Wie n 

zur Zahl l399/J-NR/1991 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Stoisits, Dr. Pilz, 

Freunde und Freundinnen haben an mich unter Hinweis auf 

einen Vorfall im landesgericht lichen Gefangenenhaus Linz 

eine schriftliche Anfrage, betreffend Mißhandlungsvorwürfe 

von Häftlingen, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Wie lautet der Bericht der Justizwachebeamten zum oben 

angeführten Vorfall? 

2. Wie7iele Beamte waren in diesen Vorfall verwickelt? 

3. Wurde gegen die beschuldigten Beamten Strafanzeige 

erstattet? Wenn ja, gegen wieviele Beamte? Wenn nein, 

warum nicht? 

4. Wurde gegen die beschuldigten Beamten ein Disziplinar­

verfahren eingeleitet? Wenn ja, gegen wieviele der 

Beamten? Wenn nein, warum nicht? 

5. Wurde gegen einen der beteiligten Beamten bereits ein­

mal ein Disziplinarverfahren eingeleitet? Wenn ja, 

~'1a rum? 

6. Ist Ihrem Ressort das ärztliche Attest des Wagner­

Jauregg-Krankenhauses vom 3.6.1991 bekannt? Wenn ja, 

welche Verletzungsspuren wurden bei Walter W. festge­

stellt? Sind Sie bereit, dieses Attest den anfragenden 

Abgeordneten zu übermitteln? 
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7. In wievielen Fällen wurden in den letzten drei Jahren 

gegen Justizwachebeamte Beschwerden wegen unzulässiger 

Gewaltanwendung im Dienst geführt (gegliedert nach 

Jahren, Geschlecht der Opfer und Strafanstalt)? 

8. Wieviele der unter Punkt 7 angeführten Mißhandlungs­

vorwürfe betrafen: 

a. Häftlinge in Strafhaft? 

b. Häftlinge in Untersuchungshaft? 

9. In wievielen Fällen wurde in den letzten drei Jahren 

gegen Justizwachebeamte wegen unzulässiger Gewaltan­

wendung im Dienst Strafanzeige erstattet? Wie endeten 

diese Anzeigen und welche dienstrechtlichen Konse­

quenzen hatte eine Verurteilung (gegliedert nach 

JQhren und Strafanstalt)? 

10. In \oJievielen der unter Punkt '7 anqeftihrten Fälle lmrde 

gegen die beschuldigten Justizwachebealnten ein Dis­

ziplinarverfahren eingeleitet? Wie endeten diese 

Disziplinarverfahren und welche dienstrechtlichen 

Konsequenzen hatte eine Verurteilung (gegliedert nach 

Jahren und Strafanstalt)? 

11. In wievielen der unter Punkt 7 angeführten Fälle wurde 

gegen den Beschwerdeführer Anzeige wegen § 297 StGB 

("Verleumdung") erstattet? 

12. Was wird seitens Ihres Ressorts unternommen, um die 

psychische Belastung, der die Justizwachebeamten aus­

gesetzt sind,. abzubauen? 

13. Gibt es seitens Ihres Ressorts Vorschläge, wie der­

artige Ubergriffe in Zukunft verhindert werden kBnnen? 

Wenn ja, welche sind dies? Wenn nein; warum nicht?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

ZJJ_l :_ 

Der Aufsichtsbeamte d!:H Krankenabtei lung des landesge-
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richtlichen ~efangenenhauses Linz und der Abteilungs­

kommandant erstatteten über den in der Einleitung der 

Anfrage angeführten Vorfall vom 3.6.1991 der Anstalts­

leitung Meldung. Diese Meldungen sind in Ablichtung 

angeschlossen. 

Zu 2: 

In den Vorfall waren drei Justizwachebeamte des landes­

gerichtlichen Gefangenenhauses Linz involviert. 

Z~ 

Gegen die drei Justizwachebeamten wurde beim Landesgericht 

Linz ein Strafverfahren wegen §§ 312; 83 Abs I, 84 Abs 1 

(313) StGB eingeleitet . 

.zu 4: 

Gegen die beschuldigten Beamten wurde auf Grund des § 109 

im Zusammenhang mit § 94 BDG 1979 noch kein Disziplinar­

verfahren eingeleitet. Nach diesen Gesetzesbestimmungen 

hat sich die DienstbehBrde bei Verdacht einer gerichtlich 

strafbaren Handlung eigener Erhebungen zu enthalten; für 

die Dauer des gerichtlichen Strafverfahrens ist der Lauf 

der disziplinarrechtlichen Verjährungsfrist gehemmt. 

Zu 5.~ 

Die am Vorfall beteiligten Beamten sind disziplinär unbe­

scholten; gegen sie wurde im Rahmen ihrer Tätigkeit als 

Wachebeamte bisher ltein Disziplinarverfahren eingeleitet. 

Zu 6: 

Dem Bundesministerium für Justiz stehen bezLiglich der 

Verletzungsspuren des Waller W. Befund und Gutachten des 

Amtsarztes der Bundespolizeidirelttion Linz vom 5.6.1991 

zur Verfügung. Diese Unterlage ist der Anfragebeant­

wortung in Ablichtung angeschlossen. 
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Zu 7: 

Vorausgeschickt sei, daß über Beschwerden, Straf- oder 

Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit unzulässiger 

Gewaltanwendung von Justizwachebeamten keine zentralen 

Evidenzen geführt werden. Die folgenden Daten beruhen 

daher im wesentlichen auf zu der Anfrage eingeholten 

Berichten der Anstalten des Strof- und Maßnahmenvollzugs. 

In den letzten drei Jahren sind demnach insgesamt 39 Be­

schwerden gegen Justizwachebeamte wegen unzulässiger Ge­

waltanwendung im Dienst geführt worden; davon 6 im 

Jahre 1988, 13 im Jahre 1989, 18 im Jahre 1990 und bisher 

2 im Jahre 1991. Gegliedert noch den einzelnen Anstalten 

ergibt sich folgende Ubersicht: 

Anstalt l.98J3. 1989 199(2 

StVA Graz 3 
StVA Hirtenberg 1 1 
Sonderanstalt für Jugendliche 
Gerasdorf 1 
Justizanstalt Mittersteig 1 
LG Gefangenenhaus Wien 3 7 
Gefangenenhaus beim JGH Wien 1 
LG Gefangenenhaus Innsbruck 2 6 3 
LG Gefangenenhaus Klagenfurt 1 
LG Gefangenenhaus Graz 1 1 1 
LG Gefangenenhaus Linz 2 
KG Gefangenenhaus Ried 1 
KG Gefangenenhaus Wr. Neustadt 1 

Abgesehen von zwei Beschwerden weiblicher Insassen in den 

landesgerichtlichen Gefangenenhäusern Innsbruck und Graz 

waren die Beschwerdeführer jeweils männlich. 

Z-!L_~ 

Die unter Punkt 7 angeführten Mißhandlungsvorwürfe be­

trafen in 20 Fällen Strafgefangene, in 18 Fällen U-Häft-

1 

1 
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linge und in einem Fall einen Untergebrachten im Maß­

nahmenvollzug. 

Zu 9: 

Nach den Berichten der Anstalten wurde in den letzten drei 

Jahren in 37 Fällen gegen Justizwachebeamte wegen unzu­

lässiger Gewaltanwendung im Dienst Strafanzeige er­

stattet. Eine Gliederung nach Jahren und Anstalt ergibt 

folgendes Bild: 

Anstalt 

StVA Graz: 

StVA Hirtenberg: 

SA für Jugendliche 
Gerasdorf: 

Justizanstalt Sonnberg: 

LG Gefangenenhaus Wien: 

Im Jahre 1990 endeten zwei Straf­
verfahren mit Freispruch der 
Justizwachebeamten, eine Straf­
anzeige wurde von der Staatsan­
waltschaft gemäß § 90 StPO 
zurückgelegt. Das Strafverfahren 
gegen zwei weitere Justizwache­
beamte dieser Anstalt aus dem 
Jahre 1991 ist noch nicht beendet. 

In den Jahren 1989 und 1991 wurde 
in zwei Fällen wegen des Ver­
dachtes der unzulässigen Gewalt­
anwendung im Dienst Strafanzeige 
erstattet; die Verfahren endeten 
im ersten Fall mit Zurücklegung 
der Anzeige, im zweiten Fall mit 
einem Freispruch. 

Eine im Jahre 1989 erstattete 
Anzeige wurde gemäß § 90 Stpo 
zurückgelegt. 

Im Jahre 1991 wurden zwei Straf­
anzeigen erstattet; in beiden 
Fällen wird derzeit noch eine 
Voruntersuchung geführt. 

Im Jahre 1988 wurde gegen drei 
Justizwachebeamte Strafanzeige 
erstattet, die Anzeigen wurden 
jeweils von der Staatsanwalt­
schaft zurückgelegt. Im 
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Gefangenenhaus beim 
JGH Wien: 

LG Gefangenenhaus 
Innsbruck: 

LG Gefangenenhaus Graz: 

LG Gefangenenhaus Linz: 

LG Gefangenenhaus 
Salzburg: 

KG Gefangenenhaus 
Leoben: 

KG Gefangenenhaus Ried: 

- 6 -

Jahre 1990 wurde gegen sieben 
Beamte Strafanzeige erstattet; 
ein Verfahren wurde eingestellt, 
die weiteren Verfahren sind noch 
nicht beendet. 

Ein Verfahren aus dem Jahre 1990 
ist derzeit noch nicht abge­
schlossen. 

Im Jahre 1989 wurde eine, im 
Jahre 1990 in vier Fällen Straf­
anzeige erstattet. Abgesehen von 
einern noch offenen Verfahren aus 
dem Jahre 1990 wurden die An­
zeigen jeweils durch die Staats­
anwaltschaft zurückgelegt. 

In den Jahren 1988 und 1989 wurde 
je eine Strafanzeige erstattet, 
beide wurden gemäß § 90 StPO 
zuriicJ~gelegt . 

Im Jahre 1989 wurde in zwei 
Fällen Strafanzeige erstattet; 
die Anzeigen wurden jeweils durch 
die Staatsanwaltschaft zurück­
gelegt. 

Im Jahre 1989 wurden Straf­
anzeigen gegen drei Justiz­
wachebeamte erstattet; sämtliche 
wurden gemäß § 90 stpo zurück­
gelegt. 

Drei Strafanzeigen im Jahre 1990 
und eine Strafanzeige im Jahre 
1991 wurden gemäß § 90 StPO 
zurückgelegt. 

Eine Strafanzeige im Jahre 1989 
wurde von der Staatsanwaltschaft 
zurückgelegt. 

KG Gefangenenhaus Steyr: Eine Strafanzeige im Jahre 1989 
endete mit einem Freispruch des 
Beamten. 
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Zu 10: 

Der Beantwortung dieser Frage ist vorauszuschicken, daß 

Strafanzeigen bzw. die Einleitung von Strafverfahren gegen 

Justizwachebedienstete stets von disziplinarrechtlichen 

Maßnahmen begleitet sind, wobei diese aber nicht notwendig 

die Einleitung eines Disziplinarverfahrens vor der Dis­

ziplinarkommission beim Bundesministeriums für Justiz zur 

Folge haben. In acht der unter Punkt 7 angeführten Fälle 

wurde gegen die beschuldigten Justizwachebeamten ein Dis­

ziplinarverfahren vor der Disziplinarkommission einge­

leitet. Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende 

Verfahren: 

Gegen zwei Justizwachebeamte der Strafvollzugsanstalt Graz 

wurde auf Grund eines Vorfalls im Jahre 1991 (Strafver­

fahren noch nicht abgeschlosSBIl) ein Disziplinarverfahren 

eingeleitet; dieses ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Im Zusammenhang mi t den im J"ahre 1988 gegen drei Justiz­

wachebeamte des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Wien 

erstatteten Strafanzeigen wurde in allen drei Fällen ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet, wobei in einem Fall die 

Suspendierung vom Dienst ausgesprochen wurde. Die Dis­

ziplinarverfahren endeteten in einem Fall mit dem Absehen 

von einer Disziplinarstrafe, im zweiten Fall mit der Dis­

ziplinarstrafe des Verweises und im dritten Fall mit einer 

Geldstrafe in der Höhe von S 72.000,--. Im Zusammenhang 

mit den im Jahre 1990 gegen sieben Beamte dieses Gefan­

genenhauses erstatteten Strafanzeigen wurde gegen drei 

Justizwachebeamte Disziplinaranzeige erstattet; die Dis­

ziplinarverfahren sind noch nicht beendet. 

ZlLll: 

In 4 der unter Punkt 7 angeführl:en Fälle wurde gegen den 

Beschwerdeführer Anzeige wegen § 297 StGB erstattet; nach 
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den Berichten der Anstalten erfolgte bisher in zwei dieser 

Fälle auch eine Verurteilung. 

Zu 12 und 13: 

Bei der besonderen Schwierigkeit des Strafvollzugsdienstes 

ist es nicht möglich, psychische Belastungen, denen 

Justizwachebeamte ausgesetzt sind, gänzlich abzubauen. Die 

Justizverwaltung bemüht sich jedoch, die Justizwache­

beamten immer besser in die Lage zu versetzen, mit der 

psychischen Belastung durch ihren Beruf zurecht zu kommen. 

An wirksamen Maßnahmen bietet sie in diesem Zusammenhang 

in erster Linie eine verbesserte Grundausbildung mit ver­

besserten Fortbildungsmöglichkeiten an. Die Grundausbil­

dung der Berufsanfänger im Justizwachdienst wurde daher 

von 3 Monaten auf 15 Monate verlängert, und zwar auch mit 

dem Ziel, die psychologische, pädagogische und verhaltens­

mäßige Kompetenz der Justizwacllebeamten zu erhöhen. Außer­

dem wird das Programm der berufsbegleitenden Fortbildung 

laufend ausgebaut und verbessert. Weitere Maßnahmen auf 

dem Fortbildungssektor, wie etwa eine Supervision für 

Justizwachebeamte, können unter anderem aus Personal- und 

Kostengründen nur punktuell eingesetzt werden. 

Einen Beitrag zum Abbau psychischer Belastungen kann auch 

eine den Bedürfnissen des Personals entgegenkon~ende 

Dienstorganisation leisten. In diesem Zusammenhang ist 

darauf hinzuweisen, daß die Justizverwaltung seit einiger 

Zeit mit einer Beratungsfirma zusanmenarbeitet, um im 

organisatorischen Bereich zu Verbesserungen zu 9.elangen. 

5. September 1991 

/ 

r"~~"~" J~L-&( 
l 
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.. 

16/07 '91 10=30 fAX 0732 276309 LG. GEFH. LINZ ...... BHJ WIEN ~004 

Lg.Gefangenenhaus Linz 
-_·············· __ ·_·····-Ä·~~·;· __ ·-.. · .. ·_-_ .. ········-................ . D 3.6.1991 

atum: ..........•..••• __ •..•... _ ........ ; .. . 

Meldungsleger (Name •. Amtsticel): ............... _ .................. .H. ............ ! ... _.~.~.:.:.f ........... 5?.~ ....................... ~~.JjF ... ~ ... ~ ... ~t . 

-_I fJ.. §A I\K,\lOl.~~ . 
\,,\~.J_ :. ~ t 

Au deli 

AnStalulei ter 

EIngeI. - 3. Juni 1991 . 

Meldung 
Bell.~ ______ ._ Zahl:_ .. ~_ 

von .Ordnungs,,'idrigkeiten 

. U-Häftling 
Dcr -»imc~e(ql!bB(lQtnXTm~~te(n) 

..................... w.: : ... 2.I. ....... t. ...................... We 1.t.e.r: .................... g.~J? ..... J..9..! . .?!.._125 4_~ ..... _._.Q.Y.N r .. .32.2j9.J .. ~ .. ~ ___ .. H" ___ ... _ 

wucde(n) gemäß § lOS Abs. ScVG. abgemahot und gemäß S 116 Abs. 2 StVG.:lbge~onderr, und ZWlr 

.................. _-_ •. _---------

Diesem Vorgehen liegt folgeoder Sachverh:tlt zugrunde: 

Heute um 08.50 h meldete mir der StGef. Hai. per Slgnalanlage, 
d~ß er soeben von seinem Mi thioiftling WS t grundlos geschlagen 
wurde 0 Bet He L1iiMl' war im Bc-riech der li. 4'rUgenbraue eine stark 
blutende Wunde zu sehen. 
Hierauf wurde H"P I von Fr.Dr, ___ ärztL versorgt, und W& T 
bekam eine Beruhigungsmittel gesprit~t. 
Am Weg zur Absonderung, vor dem HR. 218, versetzte er dem dort 
vorbeigehenden Hausarbejter H1iIIlI!!l Harald auch grundlos einen Schlag 
ins g.esicht. H'" wies keine sichtbaren Verletzungen auf, und er 
verzichtete auch auf eine ärztl.Begutachtung. 

Uber die Absonderung ereeht von GI. K~ eine· f-1eldung a.n die 
Gefh.-Leitung. 

Verletzungsanzeige von HIIICA folgt. 

StVO.-Furl1\. Nr. 2 (ZU, SS 10,0 und 116 "b,. 2 StVG.: Mtl.chmg ~On Ordnu,ng ..... icfrigkc:it.n) 

Erl. 11.001/29. V 1179 
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· 16A}7 . 91 10:30 FAX 0732 276309 
f 

LG. GEFII. LI NZ 

lnltviI§ ~ ;:;~dfJ~g;fi~IlUlr.b.n 
e~fl!lr.gln.nbr:ul\n l.H~Z ft OOtUU 

........ BHJ WIEN' 
t~ 
~ 

.t 
·t 

~005 

MCldlJl1gslE.'g~r (NtHl1t'~. ,S,l11tslilel): .. " .... ~- .e.~iuta."".~l~.~!!!!q;J..f.:9 ... ~~ ... ;-~.;.t ............................................ --.. ----.... :.. ... ---
E •• 

An d~n 

. 
:U ~ 

Mel.dung 
von Ordnllngswidrigkc!ilC:ll 

~! ~tlw:tffm~ \-ialt'.!r Gcfb.Nr. 329/91 .. _ ..................... _ ...................... _ .... _ .............. _ .................... __ ............ . ............................ _ ...................... ___ ..... .L .. __ ..... _ .......... __ .............. _._ .............. ___ ........ ____ .......................... _. 

_._-.... : ............ __ ............................................................ ,,_ ... ~ ......... . 

.. 

.. 

.. 

Dic:sC'n' Vorh!!i1t~fl BI'!!!; fo!gl'ndi"r S,,(hvr:!rhal~ 7u.urundt!: 
Nech dem Vorfall im im Sp.2 am 3.5.199" (siehe tle.ldung GI JA ,r.3.5.~·1)r 
ordnete ich die Absond(::1T'ung des mI. \~ Walter an. Na.chdem er von 
der Anstal tsärztin ei ne B~ruhiGungsspr.j. tze erhalten hatte, wurde der UR 
von GI.& _ u. mir zur i\.hsonderuDr; gefiihrt. Während GI.a I die Tür 
zur Absonderung aufsperrt!';, '-'ersetzte Wtii\Iiii1_, den am Gang mit Auf­
r-äumlimgsarbei ten beschäfttr;ten Hausarbei ter, dem UR' .H_ Harald, völlig 
unerwartet einen Schlag ins Gesi~ht. 
Ich versuehte .den plätz) ich ... :ild u[!) sich schlaeenden 1,1 I' '. festzuhalt.er 
was mir' jedoch nicht e;elanf~. Nach einern längeren Ra.ndgemenge bei dem mir 
W 3; I Schl~e;e gegen den Kopf u. T!'i 1:te j.D der. Untsrleih versetzte, kom 
der Tobende nur mittels Einsatz des GUlnmiknilppels unter Assistenz von 
GI. A&AIt' u. :;:tI .~ Übp.l.'wiil tigt werd.en. 
',';= I 'l1li \o:Jurde :::chlußen:UiC!1 rr.Ütte].s Festhalte(<;riffG fixie"C't und ihm aus 
Siche!'hei tsgri.inds'O HandGchell~n Hnt~ele5t. 

<;\ (, 

L~~Hl r/I 
IJ' lvt.{JL \ 

.. 
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/ 
BUlldcs-Polizcidirektion Linz 

c:: (, 1 Cl q 1 /1 1 .1'- - -1, r 
./ • ,... • ,. • .., ,. I ' .. ~ .. 

Befund und Gutachten 
-J-or·E8..!1~: -:T:ll-:rf;·nc ei!':e~ ~.r~iterslJ_ch· .. ne: ei!1es ~!"'! t. r1. Int •. \'i)t. t4 1 .~. I{rh~ d • '~ ... ~~~ • 

.... ·.·_ ... ~1d e::,­
,·:t~r(::e '~er G-efer-t;i€t", vcn "7)1'. :;.uer-C:":, i. -;i.:;";,: verst:,ir'.c'i:::.:t, d"ß 
i::. ':J:'~ eL ?·,t. vo~:: 

:::te!1t. 
-:.12 l1:: F..~t=?;' ··.:.11~ ~. 11 ?~. t, iQ'n~~~~fJ!..- ~.I"::: J_ -: e ~.~::.: 1;. XR;{ j g • !~. ~ !~ • \·li.IY'(' ~:. 1'1 ·~.m 

:"~~.r-.~ e r!. ~·~t~ !'~ ':, ~ ~·:::-~ .. 3 ~~ j."o:; c..~ t-2"~:U.n - : .. ~ 1 '~ :";.8 ~l ~l·1 (~r' ,:::1.1.8 S €~ f (; 8 t .~;':.:. :~ t G 11. t, (~i c 
einer Gliz2v:_,~ichen -,~'ül·:].Jl'ung6,:!:·L ::': lid be6Ur:':\m. 

::-011. Dr.,Aur-:,r ~:rsucht, (~Srl ?;'lt. ~!:--,:c": polL:eilich zu foto'T:,fi8rC'~ 
",:. w1;.r6e ' .. P ~';:;n 0 L:-J.er "oe S':;. ? ~vc:.o;::,e, vermutl:ich ~:'urch Uro ',:;' 
~ :;0 ll/~ ie :.'t , t ,,:t"t. a t::..:. se no : .. ;;>.'~rl './._ r;:-. ~ ~ .• i 6. ie 6.if"r. '::..'t~~.:' - ~::' .~·tU~; ~~ .~._; :::: ,.-:~ 

fest:::s·st911. t. 

r'-
L!f •• J'_" )_:.~'; f ••• .1 

Pojjz8iarz~. 

PDL '+79 a 

.. .. 
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